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TexUiche Festsetzungen zum Bebauungsplan ,lauf den Kausen"

Planungsrechtliche Festsetzungen gem. $ 9 BauGB i.V. mit

1.1 Art der baulichen Nutzung gem. $ 9 Abs.l Nr.l BauGB i.V.m. $ 8 BauNVO

Das Plangebiet wird als Gewerbegebiet gem. $ 8 BauNVO festgesetzt.

Die gem. $ 8 Abs. 2 Nr. 3 und Nrl 4 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen

BauNVO). aßen rür sportliche Zwecke sind nicht zulässig($ 1 Abs.5 i.V.m. Abs.9

HËEÜÜ€Ë'iH:ËHËUm-;":
1.2 Maß der baulichen Nutzung gem. $ 9 Abs.] Nr.l BauGB i.V.m
1.2.1

Grundflächenzahl ($ 16 Abs. 2 Nr.l BauNVO)

g 16BauNVO

Die Gnmd.nächenzah] wird mit 0,6 festgesetzt.

1.2.2 Baumassenzahl gem. $ 21 Abs.l BauNVO

Die BaumassenzaM wird mit 7,0 festgesetzt

Höhe der baulichen Anlagen. gem. $ 9 Abs.] Nr.l BauGB i.V.m. $ ]8 Abs. l

$$1Ë$ä Ë iz$:s:ii B; ::'
1.4 Bauweise ( $ 9 Abs. l Nr.2 BauGB i.V.m. $ 22 BauNVO )
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1.5 Straßenverkehrsfläcben ( $ 9 Abs. ] Nr.] l und 26 BauGB )

Für den Straßenbau sowie die Erstellung von Gehwegen notwendige Flächen und die
dadurch eüarderlichen Böschungen(siehe Planurkunde) werden festgesetzt.

Flächen die von der Bebauung freizuhalten sind/Sichtdreiecke ( $ 9 Abs. ] Nr.]0

g11gl$iBlim: line FËg :i
1.7 Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen /

Verbot der Ein- und Ausfahrt( $ 9 Abs. l Nr.ll BauGB)

Im Einmündungsbereich der ErschJießungsstraße in der vorhandene Gemeindestraße vär
eu] Verbot der Ein und Ausfahrt festgesetzt(siehe Planurkunde) - '-'

ZufMen von der Schwedengrabenstraße duch die angrenzenden Grtlnflächen sind

BauGB ) ächen / Flächen für die Wasserwirtschaft ($ 9 Abs. ] Nr. ]5, 16 und 25

: '
Verführen bzw. der entsprechenden Fachplanung. Ebenfäls sind landespHegensche
nusgielcln- und Ersatzmaßnahmen zulässig.(siehe Festsetzung unter ZiHer 3 )

ËH nn : ßl=:uËËËlsË%""

2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gem
i.V.m. $88LBauOvom24.1J.1998 ' '

g 9 BauGB,
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2.1 Einfriedungen/Stützmauern/Böschungen

Einltieduiigen wie Zäune, Hecken etc. und Stützmauem düften auf den
Grundstücksgrenzen zwischen der privaten und der ölTentlichen Fläche eine Höhe von 2m
nicht überschreiten.

Böschungen sind in einem max. Steigungsverhältnis von 1/1,5(vertikalniorizontal)
herzustellen. Die maximal zulässige Böschungshöhe beüägt 3m senl<recht gemessen vom
Urgelände bis zur Böschungsoberkante. Bei talseiügen höheren Arlscbtittungen ist eine
Zwischenberme(Zwischen$oHe) mit 1,50m Breite horizontal gemessen vom Schnittpunkt
derjeweihgen Böschungssclnägen mit der Waagerechten Auftrittsfläche herzustellen.

3. Landschaftsplanerische Festsetzungen

3.1 0berboden ($ 9 Abs. l Nr. 20 i.V. mit $ 202 BauGB)

Aufden mit V l gekennzeiclmeten Flächen:
Abschieben des Oberbodens zu Beginn der Erdubeiten auf den betrogenen Flächen
entsprechend DIN 1 8915, BI. 2.

3.2 Stellplätze und Fußweg( g 9 Abs. l Nr. 20 BauGB)

Aufden mit V 2 gekennzeichneten Flächen:
Für Stellplätze und Fußwege sind nur wasserdurclÜässige Beläge zu verwenden
(weithgiges Pflaster, wassergebundene Decken, Rasenpflaster, Rmengittersteine
Schotte-sen uä.).

3.3 Muldensystem ( $ 9 Abs. l Nr. 16 BauGB )

Aufder mit A l gekennzeichneten Fläche:
Anlage eines Muldensystems zur Sammlung, Versickerung und Ableitung von
Oberflächenwasser. Eideitung in vorhandenes Gewässer. Natumahe Gestaltung der
Entwässerungs- und Versickerungsmulden sowie des Rücldialtebeckem. Einbau von
Basar Störsteinen, um Erosionen zu verbinden, Anlage von unregelmäßig geneigten
Böschungen(1:1 ,5 und flacher im Wechsel), Anpflanzung von standortgerwhten
Gehölzen(s. Pnanzenvorschlagsliste). Extensive Bewirtschaftung der krautigen Flächen
durch eine abschniüsweise Magd alle 2-3 Jahre und Entfemen des Mähgutes.

3.4 Streuobstwiesen ( $ 9 Abs. l Nr. 20 BauGB )

Aufden mit E l gekennzeichneten Flächen
Anlage von extensiv genutzten Streuobstwiesenbereichen am südlichen und westlichen
Rand des Plangebietes mit Bewirtschaftung gem. FUL 3. Auf heute intensiv genutztem
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Die Flächen sind l x jähr]ich ab dem ] 5.6. zu mähen. Das Mähgut ist abzuführen. Eine

mähen. Diese sind mittig mit einer zweireihigen, bzw. eimeihigen Hecke aus
standortgerechten Sträuchern(s. PnanzenvorschJagsliste) zu bestücken"

3.5 Entwicklung von Feuchtwiesen (g 9 Abs. l Nr. 20 BauGB)

Auf den mit E 2 gekennzeicllneten Flächen:
Entwicklung von eHensiv genutzten Feuchtwiesen am ,Steinebach'. Die

diesem Bereich Anlage eines 5 m breiten baumes, der abschnittsweise nur äle 3-5 Jahre
gemäht wird. Das Mähgut ist abzuführen, eine Düngung des gesamten OHenlandbereiches
sowiejegliche Entwässerungsmaßnahmen sind nicht zulässig.

3.6 Pflanzbindungen und- pflichten ($ 9 Abs. l Nr. 25 b BauGB)

3.6.1 Maßnahme G l

Etablierung orts- und landschaRsprägender Grünstrukturen
Erschließungsstraße sowie aufden zenbalen Böschungsflächen

entlang der

Entwicklung der nicht bebauten Flächen aJs GrüMI Hohen, Dichte Bepflanzung aller
Böschungen über 0,75 m Geländehöhen mit Gruppen von ortstypischen Bäumen und
Laubsträuchem.(s. Pflanzenvorschlagsliste). Die Gehölze sind bis zur
Fertigstellungspflege zu pflegen und zu entwickelt(5 Jahre). Die Grundflächen sind als
extensive Landschaftsrasenansaat(RSM 7.1 .2 und 7.2.2) auszubilden

3.6.2 Maßnahme G 2

Anpflanzung von Straßen- und Wege begleitenden Baumreihen



Entlang des Wirtschaftsweges im Norden des Plangebietes sowie parallel zur
Schwedengrabenstraße(bis zur Einmündung ins GE - Gebiet) shi im Abstand von 10 m
hochstämmige, schmalkroniBe Laubbäume zu pflanzen Die Gehölze sind bis zur
Fertigstellungspflege zu pflegen und zu entwickeln (5 Jahre).Die Grundflächen sind als
extensive LandschaRsrasenansaat (RSM 7. 1 .2 und 7.2.2) auszubilden und 2-3 mal proJahr zu mähen. ' ""

3.6.3 Maßnahme G 3

Anpflanzung von Straßen- begleitenden Strauchhecken

Zur Gliederung und Trennung zwischen der Straßenverkehrstläche ,Schwedengrabenstraße
und dem westlich verlaufenden Fußweg ist unter Beachtung des Sichtdreiecks im
Einmündungsbereich der ErscHießungsstraße eine max. 0,80 m hohe Strauclüecke zu

p:anzen(s Pflentwickeln(5 Jahre) e Gehölze sind bis zur Fertigstellungspflege zu

3.6.4 Maßnahme G 4

Durchgrünung und Gliederung der Gewerbeflächen

Die Gestaltung der Freiflächen, deren Bepflanzung und Einfriedung, sind in einem
Freiflächen- und Bepflanzungsplan darzustellen. ' ' "'' "
Die Bepflanzung ist spätestens in der Vegetationsperiode durchzuführen. die auf die

(Ps( hlossene,de li 00 x h ,50 m) kenpflanzung gemäß Pflanzenvorschlagsliste anzuJegö'

PnanzenvorscHagsliste) sei] landschaftsgäHülerisch angeles werden. n(siehe

3.7 Pfjanzbindungen und- pflichten ($ 9 Abs.l Nr. 25 a BauGB)

Maßnallme S l

Im Sinne einer Eingrinsvermeidung sind die im Plan gekennzeichneten Einzelbäume an der
Schwedengrabenstraße zu erhalten und ]angftistig zu sichem.

3.8 Pflanzenvorschlagsliste

Als Gehölze zur Begrünung der Mulden und des Rückhaltebeckens sind folgende Arten
geeignet:

A]
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Annus glutinosa
Fraxinus excelsior
Quercus robur

Schwarzerle
Esche, vereinzelt
Stieleiche

Frangulaalnus
Salix caprea
Coiyllus avellana

Faulbaum
Salweide
Haselnuß

AJs Gehölze zur Anlage einer FeldgehÖlzhecke sind folgende Arten geeignet

EI

Comus mas
Corylus avellana
Crataegus levigata
Crataegus monogyna
Lonicera Xylosteum
Vibumum opulus

Gew. Hartriegel
Haselnuß
ZweigriHëliger Weißdom
EingÜHeliger Weißdom
Waldgeißblatt
Gew. Schneeball

Anlage einer Streuobstwiese

Apße] 'Jakob Label'
Apfel 'Prinz Albrecht von Preußen
Apfel 'Kaiser Wilhelm
ApEe] 'Luxemburger Renette
Apfel 'Rheinischer Winterrambour
Bime 'Gute Luise:

Weitere Sorten sind den Broschüren , Obstsorten air den Streuobstanbau
sowie der ,Sortenempßelllulg Streuobstanbau RP' 2005 zu entnehmen.

h RP 2002

4. Zuordnungsfestsetzungen



5. Hinweise/Empfehlungen

f) D;Og Beujichen Regelungen zum Schutz des Muttcrbodens sind zu beachten.(vgl.

= .$=:nU=:,= ER
r DIN 4020 und 1054 zu

n ab 50 M2 mittels

$ etneb

Joachim
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